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Impfskepsis bei Mitarbeitern

Was tun, wenn MFA die  
Corona-Impfung ablehnen?

Angestellte im Gesundheitswesen werden derzeit gegen das  
Corona-Virus geimpft. Sagen medizinische Fachangestellte „Nein“  
zur Corona-Impfung, sind die Arbeitgeber an der Reihe, Lösungen  
zu finden. Eine Kündigung muss immer das letzte Mittel bleiben.

Bedenken gegen die Corona-Impfung 
sind auch bei medizinischem Perso-
nal zu finden. Ärzten, deren medi-

zinische Fachangestellte (MFA) sich trotz 
eines Impfangebots nicht gegen das Virus 
impfen lassen wollen, sind arbeitsrecht-
lich  allerdings die Hände gebunden. „Im 
Bereich des Arbeitsschutzes ist eine 
 Immunisierung gegenüber Infektions-
krankheiten nach derzeitiger Rechtslage 
für die Beschäftigten freiwillig“,  erklärt 
die Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Auch Rechtsanwalt Dr.  Florian Lan-
genbucher sieht die Situation ähnlich: 

„Der Arbeitgeber kann nicht unmittelbar 
anordnen, dass eine Impfung statt-
findet.“ Entsprechend schwierig sei es, 
wegen Nicht-Impfens eine Kündigung 
auszusprechen: Eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses sei immer das  letzte 
 Mittel, betont Langenbucher.

Wann kommt die Kündigung 
überhaupt infrage?
In Bereichen mit hoher Infektionsgefahr, 
etwa mit direktem Patientenkontakt, 
könnte das Risiko, das von nicht geimpf-
ten Mitarbeitern ausgeht, auch Auswir-
kungen auf das Arbeitsverhältnis haben: 

„In diesem Fall ist es durchaus denkbar, 
dass der Ausspruch einer ordentlichen 
personenbedingten Kündigung infrage 
kommt“, so der Rechtsexperte. Aber 
auch das sei nicht ohne Weiteres mög-
lich: Vor einer Beendigungskündigung 
müsse der Arbeitgeber im Einzelfall 
prüfen, ob eine Umgestaltung des Ar-
beitsplatzes, eine Versetzung oder eine 
Änderungskündigung möglich sei.

Nur, wenn durch Umgestaltungs- 
oder Versetzungsmaßnahmen die hohe 
Infektionsgefahr nicht eingedämmt wer-
den kann, könnte also eine Kündigung 
im Einzelfall möglich sein. Persönliche 

Schutzkleidung könnte hier aber bereits 
notwendige Abhilfe schaffen. „Auch 
wenn die COVID-19-Impfungen einen 
Meilenstein in der Pandemiebekämp-
fung bedeuten, sind weiterhin Infek-
tions- und Arbeitsschutzmaßnahmen 
umzusetzen“, betont die BGW.

Wenn sich einzelne MFA nicht impfen 
lassen wollen, gelte es laut Verband me-
dizinischer Fachberufe (VmF) zu erst 
den Dialog zu suchen: „Ärzt*innen und 
MFA sollten miteinander reden, denn 
häufig fehlt es an Aufklärung über Wir-
kung und Nebenwirkungen der Imp-
fung gegen COVID-19. Dabei sollte auch 
über die verschiedenen Impfstoffe ge-
sprochen werden. Im Übrigen können 
nur informierte und überzeugte MFA 
die Patient*innen bei den geplanten 
Impfungen in den Arztpraxen für die 
Impfung gegen COVID-19 informieren. 
Die Investition in die Aufklärung lohnt 
sich daher doppelt.“

Versetzung ist eine Option
Sollte eine MFA ihre Skepsis nicht able-
gen, müssten Lösungen für das gesamte 
Team gesucht werden: Man könne wie bei 
MFA, die selbst der COVID-19-Risiko-
gruppe angehören, eine Versetzung in an-
dere Arbeitsbereiche oder mobiles Arbei-
ten ermöglichen.

Der Verband spricht sich insgesamt ge-
gen eine Corona-Impfpflicht aus. „Ob 
man aufgrund der besonderen Situation 
der Pandemie möglicherweise aus der all-
gemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht 
eine Impfpflicht herleiten kann, werden 
im Einzelfall die Arbeitsgerichte ent-
scheiden müssen. Dabei ist immer das In-
teresse der Arbeitgeberseite an der Imp-
fung der Mitarbeiter*innen gegen das In-
teresse dieser Mitarbeiter*innen an der 
Wahrung ihrer/seiner Intimsphäre und 
körperlichen Unversehrtheit abzuwägen“, 
betont der VmF. Margarethe Urbanek

Gegen die Pandemie ist Impfen der erfolgsversprechendste Weg. Wollen sich MFA 
nicht impfen, sind Praxisinhaber aber nicht gänzlich machtlos.
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